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Dr. Edmund Stoiber im Interview über den Einfluss der EU auf die Ausgestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge
den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden
müssen, setzt eine hitzige politische Dis-
kussion ein. Dann ist es aber schon zu spät.
Ich plädiere deshalb nachdrücklich dafür,
die Entscheidungsverfahren in Brüssel
ernst zu nehmen und intensiver als bisher
darüber zu berichten, damit bereits früh-
zeitig in den Mitgliedsstaaten, vor allem in
den nationalen Parlamenten, eine politi-
sche Diskussion stattfindet. Das gilt für
die Politik, aber auch für die Medien und
großen Verbände.

Der Gestaltungsspielraum, der den Städ-
ten und Gemeinden im Zuge der kommu-
nalen Selbstverwaltung eingeräumt wird,
unterliegt in zunehmendem Maße restrikti-
ven Eingriffen von Seiten der EU-Kommis-
sion und des EuGH. Wie beurteilen Sie
diese Entwicklung?

Der Reformvertrag von Lissabon be-
tont ausdrücklich die Achtung der kommu-
nalen und regionalen Selbstverwaltung.
Diese Grundsatzentscheidung der Ver-
tragsparteien muss auch von der EU-Kom-
mission und dem EuGH respektiert und in
der Praxis umge-
setzt werden. Ich bin
überzeugt, dass das
Bundesverfassungs-
gericht in seinem
Urteil zum Vertrag
von Lissabon auch
wegweisend zur Rolle des EuGH Stellung
nehmen wird.

Im Vertrag von Lissabon wurde das Subsi-
diaritätsprinzip verankert. Die Kommunen
versprechen sich davon weitgehende Auto-
nomie bei der Ausgestaltung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Ist diese Lesart des
Reformvertrags gerechtfertigt?

Die Lösung im Reformvertrag ist diffe-
renziert: Einerseits wird im Vertrag festge-
legt, dass die EU die Grundsätze und Be-

dingungen, insbesondere jene wirtschaftli-
cher und finanzieller Art, für Dienste von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
festlegt. Andererseits wurden in einem
Vertragsprotokoll zur Daseinsvorsorge
insbesondere die wichtige Rolle und der
weite Ermessensspielraum der nationalen,
regionalen und lokalen Behörden bei der
Daseinsvorsorge betont. Zudem wurde
klargestellt, dass die vertraglichen Bestim-
mungen in keiner Weise die Zuständigkeit
der Mitgliedsstaaten berühren, nichtwirt-
schaftliche Daseinsvorsorgeleistungen zu
erbringen, in Auftrag zu geben und zu or-
ganisieren.

Die Europäische Kommission scheint von
ihrer Marktöffnungspolitik bei der kom-
munalen Daseinsvorsorge nicht abrücken
zu wollen. Wird die Trinkwasserversor-
gung in Deutschland bald in den Händen
von Privatunternehmen liegen?

Soweit die Europäische Kommission
die Daseinsvorsorge dem Wettbewerb öff-
nen will, muss dies mehr als kritisch auf
die Vereinbarkeit mit dem kommunalen

Selbstverwaltungs-
recht hin überprüft
werden. Das ist eine
Daueraufgabe. Ins-
besondere die Trink-
wasserversorgung
als elementare Leis-

tung für die Gemeinschaft muss in kom-
munaler Hand belassen werden, wenn dies
national gewünscht wird. Aber auch in al-
len anderen Bereichen der kommunalen
Daseinsvorsorge hat sich die kommunale
Aufgabenträgerschaft hervorragend be-
währt, seien es Abwasserentsorgung oder
Energieversorgung, soziale oder kulturelle
Aufgaben. Das heißt: Anforderungen aus
Brüssel an Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards in diesen Bereichen müssen streng
am Grundsatz der Subsidiarität gemessen

werden. Denn nicht jedes Problem in
Europa ist ein Problem für Europa. Brüs-
sel sollte sich in diesem Zusammenhang
vielmehr fragen lassen, warum es jahre-
lang keine Versuche unternommen hat,
den Finanzmarkt zu regeln. Das ist eine
Aufgabe für Europa, aber nicht die Rege-
lung der Trinkwasserversorgung!

Stichwort Finanzmarktkrise: Die Ret-
tungsmaßnahmen für den Bankensektor in
der EU obliegen den einzelnen Mitglieds-
staaten. Wäre nicht ein europäischer Sta-
bilisierungsfonds die bessere Lösung ge-
wesen?

Die Euro-Gruppe hat gemeinsam mit
Großbritannien, der EZB und der Europäi-
schen Kommission einen europäischen
Rahmen für nationale Maßnahmen zur
Stabilisierung der Finanzmärkte aufge-
stellt. Dadurch ist ein koordiniertes Vorge-
hen innerhalb der EU möglich. Für ein ein-
heitliches Vorgehen der EU fehlen dage-
gen die Voraussetzungen. Die Situation in
Europa ist insoweit nicht mit der in den
USA vergleichbar, denn Europa ist kein
Staat wie die USA. Bemerkenswert finde
ich, dass die Initiative zur Bewältigung der
Finanzkrise nicht von der EU-Kommissi-
on, sondern von der französischen Rats-
präsidentschaft, Großbritannien und
Deutschland ausgegangen ist.

Ist es möglich, dass die Finanzmarktkrise
zu einem Umdenken in Brüssel führt und
die Kommission die kommunale Aufga-
benträgerschaft bei der Daseinsvorsorge
schon bald mit anderen Augen sieht?

Das hoffe ich sehr!

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

„Kommunale Trägerschaft hat sich bewährt“
Die EU-Kommission ist
bestrebt, auf dem Feld der
öffentlichen Daseinsvor-
sorge vermehrt wettbe-
werbliche Mechanismen
zu verankern. Der frühere
bayerische Ministerpräsi-
dent Dr. Edmund Stoiber
spricht sich im Interview
mit dem Hinweis auf das
Subsidiaritätsprinzip ge-
gen diese Politik der
Marktöffnung aus. So soll
die Trinkwasserversor-
gung in kommunaler
Hand verbleiben, wenn
der nationale Gesetzgeber dies
wünscht.

Herr Dr. Stoiber, wir erleben gerade eine
Zeit großer wirtschaftlicher Verwerfungen
und politischer Umbrüche. Bedauern Sie,
dass Sie in diesen weltgeschichtlichen Ta-
gen kein Partei- und Regierungsamt mehr
bekleiden – oder sind Sie erleichtert?

Weder – noch! Alles hat seine Zeit. Ich
bin ein Mensch, der immer nach vorne
schaut. Natürlich bewegen mich diese
Themen. Und es ist nicht einfach für die
Politik, hier Antworten zu finden. Ich habe
heute aber eine andere Aufgabe. Ich habe
mich im letzten Jahr bewusst entschieden,
einen Beitrag für Europa zu leisten. Meine
Aufgabe als Vorsitzender der High-Level-
Group zum Bürokratieabbau in Europa ist
ein Ehrenamt. In diesem Rahmen mache
ich es gerne und mit vollem Einsatz. 

Seit November 2007 leiten Sie diese Brüs-
seler High-Level-Group. Wie kommen Sie
mit Ihrer Arbeit voran?

Die Gruppe hat bereits weitreichende
Vorschläge für Sofortmaßnahmen und
zum EU-Unternehmensrecht vorgelegt,
die bei vollständiger Umsetzung vor allem

kleinere und mittlere Unter-
nehmen erheblich entlasten
würden. So hat die Gruppe be-
schlossen, dass sogenannte
Kleinstbetriebe von den EU-
Regeln zum Jahresabschluss
und zur Rechnungsprüfung
vollständig befreit werden
sollen. Das Einsparpotential
allein dieses Vorschlags liegt
europaweit bei 5,7 Milliarden
Euro. Es ist ein großer Erfolg,
dass der zuständige Kommis-
sar McCreevy jetzt eingelenkt
hat und unseren Vorschlag in
die Kommission einbringen

will. Frankreich, das diesen Plänen bisher
eher ablehnend gegenüberstand, unter-
stützt das Vorhaben nun ebenfalls. Das hat
mir Präsident Sarkozy bei meinem Besuch
in Paris im Oktober ausdrücklich zuge-
sagt. Auch für ihn hat die Entlastung klei-
ner Unternehmen hohe Priorität. Damit
bekommt der Bürokratieabbau in Europa
eine neue Dynamik.

Europapolitik ist nicht nur für das breite
Publikum, sondern auch für viele Ent-
scheidungsträger aus Politik, Verwaltung
und Wirtschaft oftmals eine Black Box.
Woran liegt das?

Das Unbehagen bzgl. der europäischen
Politik hat vor allem mit mangelnder
Transparenz und fehlender Bürgernähe zu
tun. Die Diskussionen in Brüssel, in der
EU-Kommission, im Europäischen Parla-
ment und im Ministerrat werden in
Deutschland und in den anderen Mit-
gliedsstaaten viel zu wenig wahrgenom-
men, weil darüber auch zu wenig berichtet
wird. Vergleichen Sie nur einmal, wie vie-
le Journalisten die großen Zeitungen in
Brüssel und wie viele sie in Berlin haben.
Erst wenn die Entscheidungen in Brüssel
bereits getroffen worden sind und dann in

Über die Hälfte kommunalrelevanter
Vorschriften kommt aus der EU. Der
Einfluss der Gemeinden auf diese Ge-
setze scheint begrenzt, denn Bezüge zur
lokalen Ebene hat das europäische Pri-
märrecht bislang kaum. Das könnte
sich ändern.

Von Friederike Wehnert

So umstritten der Reformvertrag von
Lissabon auch ist, für die Städte und

Gemeinden ist er ein wichtiger Schritt in
die richtige Richtung: Erstmals wird in
ihm die kommunale Selbstverwaltung ex-
pressis verbis anerkannt: Ein Subsidiari-
tätsartikel nennt die lokale Ebene aus-
drücklich. Zudem werden die Konsultati-
onsrechte der Kommunen ausgebaut. Der
Ausschuss der Regionen (AdR) erhält
überdies ein Klagerecht vor dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH), wenn Subsi-
diaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
verletzt scheinen. Kommen sollen auch
Folgenabschätzungsverfahren, die die
Auswirkungen von Gesetzgebung und Po-
litik der Europäischen Union auf Städte
und Gemeinden ermitteln. Und schließlich
gehört zum Reformvertrag auch noch ein
„Protokoll über die Dienste von allgemei-
nem Interesse“ (Daseinsvorsorge).

Meilenstein Vertrag von Lissabon 
Zu Recht sind die kommunalen Spitzen-
verbände mit dem EU-Reformvertrag zu-
frieden. Im Oktober 2008 begrüßten sie in
einer gemeinsamen Deklaration mehr Bür-

gernähe und Transparenz in Europa, eine
stärkere Rolle für Städte und Gemeinden
sowie die Verbesserung der Mitwirkungs-
möglichkeiten. „Erstmals nimmt die euro-
päische Staatengemeinschaft ausdrücklich
Bezug auf die kommunale Selbstverwal-
tung und verankert dieses Prinzip dezen-
traler, bürgernaher, transparenter und effi-
zienzorientierter Verwaltung fest im EU-
Recht. Nur mit starken und funktionieren-
den Kommunen ist es möglich, ein starkes
Europa der Bürger zu bauen“, kommen-
tierte Dr. Theodor Elster, Vorsitzender des
Verfassungs- und Europaausschusses des
Deutschen Landkreistages.

„Die erstmalige Verankerung der kom-
munalen Selbstverwaltung in einem pri-
märrechtlichen Dokument ist ein großer
Erfolg für die kommunalen Spitzenver-
bände. Sie wird eine wichtige Argumenta-
tionshilfe sein, wenn es an die Umsetzung
konkreter Forderungen geht“, ergänzt Tan-
ja Struve, Leiterin des Brüsseler Büros des
Deutschen Landkreistags. Noch ist aller-
dings offen, ob, wann und in welcher Form
der Reformvertrag von Lissabon ratifiziert
wird. Der Europäische Rat will Mitte De-
zember dazu Wege und einen Zeitplan auf-
zeigen. Unabhängig davon gilt: Auch
wenn der Reformvertrag kommt, müssen

Städte und Gemeinden ihre Interessen
nachdrücklich vertreten.

Streitpunkt Daseinsvorsorge
Eines der wichtigsten Anliegen ist die Da-
seinsvorsorge. Aus Sicht der Spitzenver-
bände sollen kommunale Dienstleistungen
nicht unter EU-Wettbewerbsrecht fallen,
wenn sie sich auf die lokale Ebene be-
schränken. Kommunen stehen dabei im
Spannungsfeld von Markt- und Gemein-
wohlorientierung. Während die EU-Kom-
mission, vor allem GD Binnenmarkt und
GD Wettbewerb, auf offene Märkte zielen,
betonen Kommunen die Notwendigkeit
öffentlicher Daseinsvorsorge. „Es soll
nicht passieren, dass der ‚Geist des Vertra-
ges’ sich dahin bewegt, die verbliebenen
kommunalen Dienste in den Wettbewerb
einzubeziehen“, erläutert Dr. Klaus Nut-
zenberger, Direktor des Europabüros des
Deutschen Städte- und Gemeindebunds.
„Wir wollen nicht, dass unsere Monopole,
die vor Ort demokratisch kontrolliert wer-
den, von der Kommission gegen den Wil-
len der Kommunen aufgebrochen und
durch europäische Oligopole ersetzt wer-
den, auf die von lokaler Ebene aus kein
Zugriff mehr besteht.“

Meinungsdifferenzen zwischen der
EU-Kommission und den Kommunen be-
obachtet auch der Verband kommunaler
Unternehmen (VKU): „Im Bereich Was-
ser/Abwasser fehlen zwar politische
Mehrheiten für eine Liberalisierung; wir

Vertrag von Lissabon erweitert die Einflussmöglichkeiten der Kommunen in Brüssel
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Hier sollten sich die Kommunen endlich mehr Gehör verschaffen: Das Berlaymont-Gebäude, Sitz der
EU-Kommission in Brüssel. 
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„Nicht jedes Problem
in Europa ist ein

Problem für Europa.“
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Dr. Edmund Stoiber ist 
Vorsitzender der High-
Level-Group für Bürokratie-
abbau in Europa.
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Die Europäische Kommission hat im
Fall der Privatisierung der österrei-
chischen Bank Burgenland Klartext 
gesprochen: Österreich muss wegen
Verletzung der EG-Beihilfenvorschrif-
ten rund 55 Millionen Euro von der
Versicherungsgruppe Grazer Wechsel-
seitige (GRAWE) zurückfordern. Die
strenge Haltung der Kommission ist
bislang beispiellos.

Von Prof. Dr. Joachim Scherer und 
Dr. Marc Gabriel

Im März 2006 verkaufte das Land Bur-
genland – nach mehreren erfolglosen
Anläufen – die Bank Burgenland für

100,3 Millionen Euro im Rahmen eines
Bieterverfahrens an die GRAWE. Und
das, obwohl ein ukrainisch-österrei-
chisches Konsortium, das in der letzten
Phase der Ausschreibung der einzige an-
dere Bieter war, ein Angebot von 155 Mil-
lionen Euro abgegeben hatte.

Das Land Burgenland wurde bei seiner
Verkaufsentscheidung unter anderem von
der bestehenden Ausfallhaftung beein-
flusst: Durch eine frühere Bürgschaft
Österreichs waren zum Verkaufszeit-
punkt Verbindlichkeiten der
Bank Burgenland von
mehr als 3 Milliar-
den Euro abge-
sichert. Die-
se Aus-
fa l lhaf-
tung be- steht –
auch nach der Privati-
sierung – für bereits einge-

gangene Verbindlichkeiten noch knapp
zehn Jahre fort. Österreich begründete den
Verkauf an GRAWE daher folgenderma-
ßen: Das Risiko einer künftigen Inan-
spruchnahme der Ausfallhaftung des Lan-
des sei beim Verkauf an GRAWE deutlich
geringer als beim Verkauf an das ukrai-
nisch-österreichische Konsortium. Be-
rücksichtige man die Gesamtumstände, sei
das zweithöchste Angebot der GRAWE
das „beste“ Angebot gewesen.

Private-Vendor-Test
Die Kommission stützt ihre Entscheidung
vom 30. April 2008, die noch nicht im
Amtsblatt veröffentlicht ist, auf altbekann-
te beihilfenrechtliche Grundsätze zum
Verkauf staatlicher Unternehmensbeteili-
gungen. Diese hatte sie bereits im Jahr

1993 in ihrem 23. Wettbewerbsbericht ver-
öffentlicht. Beihilfenfrei sind danach nur
Veräußerungen über die Börse oder Priva-
tisierungstransaktionen, denen ein offenes,
transparentes, bedingungsfreies und nicht-
diskriminierendes Bieterverfahren voraus-
ging, in dem der Meistbietende den Zu-
schlag erhielt. 

Diese Privatisierungsgrundsätze stehen
im Einklang mit dem das EG-Beihilfen-
recht prägenden Grundsatz, wonach sich
die öffentliche Hand im Rahmen ihrer pri-
vatwirtschaftlichen Tätigkeit so verhalten
muss wie ein marktwirtschaftlich handeln-
der Verkäufer (Private-Vendor-Test). Die-
se Regeln sind also nicht neu. Die Kom-
mission hat sie nur in den
vergangenen 15 Jahren in
keinem vergleichbaren Fall derart streng
angewendet.

Die Kommission argumentiert nun in
der Burgenland-Entscheidung: Ein staatli-
cher Verkäufer muss seine Rolle als Ver-
käufer eines Vermögenswertes auf dem
freien Markt einerseits und als Träger öf-
fentlicher Gewalt andererseits strikt vonei-
nander trennen. Ein marktwirtschaftlich
handelnder Verkäufer hätte die mit der
Ausfallhaftung verbundenen Risiken bei
der Angebotsbewertung nicht berücksich-
tigt, sondern dem preislich höchsten Ange-
bot den Zuschlag erteilt.

Lösung: transparente Ausschrei-
bungsverfahren
Das kompromisslose Vorgehen der Kom-
mission im Fall Burgenland gibt Grund
zur Annahme, dass die Privatisierungs-
grundsätze künftig wesentlich strenger

verstanden werden. Veräußerungen an ei-
nen vermeintlich „Bestbietenden“, der
nicht zugleich der Meistbietende ist, ste-
hen von vornherein unter einem beihilfen-
rechtlichen Damoklesschwert, das sich an-
gesichts der Entschlossenheit der EU-
Kommission kaum jemals entschärfen las-
sen wird.

Für die Privatisierungspraxis der euro-
päischen Mitgliedsstaaten hat diese Ent-
wicklung gravierende Folgen – und ihre
Tragweite wird umso deutlicher, wenn
man auch die Stellungnahme der Kommis-
sion vom Dezember 2006 zur Eröffnung
des Beihilfenprüfverfahrens einbezieht. In
ihrem an Österreich gerichteten Schreiben
beanstandet die Kommission unter ande-
rem, dass kein transparentes und diskrimi-
nierungsfreies Bieterverfahren stattgefun-
den habe. Sie bemängelt zum einen die Art
und Weise, wie das Verkaufsverfahren
durchgeführt wurde – Ungleichbehandlun-
gen bei der Due Diligence –, zum anderen
die inhaltliche Entscheidungsfindung und
die hierbei verwendeten Kriterien.

Diese Punkte haben die Kommission
Ende 2006 bewogen, das Beihilfenprüf-
verfahren aufzunehmen. Diese Herange-
hensweise ist für künftige Privatisierungs-
fälle von großer praktischer Bedeutung:
Transparente, strukturierte und diskrimi-
nierungsfreie Ausschreibungsverfahren
sind der Königsweg, um den Beihilfenver-
dacht zu vermeiden. Die Kommission hat
im Fall Burgenland signalisiert, dass sich
ihre beihilfenrechtliche Prüfung immer
stärker an Verfahrensanforderungen orien-
tiert, die man ansonsten eher aus förmli-
chen, nach vergaberechtlichen Regeln

durchgeführten Ausschreibungsverfahren
kennt. Bedeutend sind hier die Vorgaben
zur Bekanntgabe der Entscheidungskrite-
rien – einschließlich deren Gewichtung –
und das Verbot, im weiteren Verfahrens-
verlauf neue, anfänglich nicht bekanntge-
machte Auswahl- und Bewertungskrite-
rien heranzuziehen.

Private Vendor versus Privatisie-
rungswunsch?
In ersten Reaktionen wurde die Entschei-
dung teilweise als privatisierungsfeindlich
und die Handhabung des Private-Vendor-
Tests als widersprüchlich bewertet. Doch
die Kommissionsentscheidung setzt kei-
neswegs unüberwindbare Hürden für Pri-
vatisierungsmaßnahmen. Allerdings müs-
sen solche Verkaufsprozesse der öffentli-
chen Hand künftig als transparente und
nichtdiskriminierende Verfahren ausge-
staltet werden. Dabei ist vor allem darauf
zu achten, dass die Bieter gleich behandelt
werden. Hilfreich ist es, sich an den
Grundsätzen des Vergaberechts zu orien-
tieren. Man wird im Interesse der Transak-
tionssicherheit künftig den Private-Ven-
dor-Test um einen „Public-Tender-Test“
ergänzen müssen – also um die Frage, ob
die Verfahrensgestaltung den Grundprinzi-
pien des Vergaberechts entspricht. 

Privatisierungsbremse Beihilfenrecht?
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beobachten aber eine schleichende Markt-
öffnung. So nutzt die Kommission Instru-
mente wie das Vergaberecht, um die Ge-
staltungsfreiheit der Kommunen im Be-
reich der Daseinsvorsorge zu beschränken.
Der Anwendungsbereich des Vergabe-
rechts wird immer weiter ausgedehnt und
soll als Marktöffnungsinstrument dienen.
Aktuelles Beispiel ist die interkommunale
Zusammenarbeit. Auch dieser rein kom-
munale Organisationsakt soll dem Verga-
berecht unterworfen werden“, erläutert
Thomas Abel, Geschäftsführer Abteilung
Wasser/Abwasser beim VKU.

Für Kommunen ist interkommunale
Kooperation keine
Frage des EU-Bin-
nenmarkts. Das eu-
ropäische Vergabe-
recht ist nicht anzu-
wenden, da es sich –
auf Basis von Ver-
trägen oder institutionellen Zusammen-
schlüssen (z.B. Zweckverbänden) – um ei-
nen innerorganisatorischen Akt der Ge-
bietskörperschaften und eben keine Verga-
be auf dem Markt handelt. Ein Punkt, der
auch auf nationaler Ebene kontrovers dis-
kutiert wird. So wirbt zum Beispiel der
Bundesverband der Deutschen Industrie
(BDI) für Wettbewerb zwischen Kommu-
nen und Privatwirtschaft: „Zweckverbän-
de müssen den gleichen wettbewerbs-
rechtlichen Bedingungen unterworfen sein
wie private Anbieter.“

Ähnlich kontrovers ist die Frage der In-
house-Vergabe. Die kommunalen Spitzen-
verbände fordern gesetzliche Regelungen,
um die Einzelfallentscheidungen des
EuGH abzulösen und Rechtssicherheit für
Kommunen und ihre Partner zu schaffen.
Mehr Rechtssicherheit soll auch für Insti-
tutionalisierte Öffentlich-Private Partner-
schaften (IÖPP) gelten. Anliegen, die alle-
samt auf nationaler Ebene sowie in Brüs-
sel unterschiedliche Echos auslösen.

Interessenvertretung in Brüssel
Die Kommunen bleiben also gefordert.
Der AdR ist als beratendes EU-Gremium
die einzige Möglichkeit institutionalisier-
ter Einflussnahme. In der deutschen Dele-
gation sind die Kommunen allerdings nur
mit drei, die Länder hingegen mit 21 Re-
präsentanten vertreten. Ziel ist es, die Inte-
ressen der Kommunen bereits im Vorfeld
der EU-Gesetzgebung bei der EU-Kom-
mission zu hinterlegen. Dort erscheinen
die Anliegen oftmals als „kommunales
Sonderproblem Deutschland“. Hier tut
Aufklärungsarbeit not, denn weitere EU-
Staaten haben vergleichbare Interessen.

Eine gemeinsame
Erklärung der deut-
schen kommunalen
Spi tzenverbände
und der französi-
schen Kollegen vom
Mai 2008 ist auf

große Resonanz gestoßen. Kommunen in
einem föderalen und einem zentralisti-
schen Land positionieren sich gemeinsam
– das ist überraschend, das erhöht Wahr-
nehmung und Einfluss.

Sollte der Vertrag von Lissabon kom-
men, können Kommunen auf eine Stär-
kung des Prinzips von Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit hoffen. Allerdings ist
Papier geduldig – viel wichtiger wird sein,
den Vertragstext dann mit (kommunalem)
Leben zu füllen. Das ist eine Aufgabe für
die kommunale wie die europäische Ebe-
ne. Darauf verweist auch Dr. Stephan Arti-
cus, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städtetags: „Wir vermissen bei der EU-
Kommission eine ‚Subsidiaritätskultur’,
ein Denken von unten nach oben. Konkret
heißt das: Es muss selbstverständlich sein,
zunächst immer sorgfältig zu prüfen, wie
die Strukturen vor Ort in den Städten und
Regionen aussehen.“

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Prof. Dr. Joachim Scherer ist Rechtsan-
walt und Partner, Dr. Marc Gabriel
Rechtsanwalt bei der Anwaltssozietät 
Baker & McKenzie.
joachim.scherer@bakernet.com,
marc.gabriel@bakernet.com
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Der Fall Burgenland
setzt neue Maßstä-
be: Transparente,
strukturierte und
diskriminierungs-
freie Ausschrei-
bungsverfahren
sind der Königs-
weg, um den Bei-
hilfenverdacht zu
vermeiden. 
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Europäische Kommission verlangt 55 Millionen Euro Beihilfenrückzahlung vom Erwerber der Bank Burgenland

„Der Text des 
Reformvertrags muss

mit Leben gefüllt werden.“
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Ines Spengler im Interview über sichere Wege zu Fördermitteln
Der Ruf der Kommunen
nach EU-Fördermitteln ist
laut, der Dschungel der
Förderprogramme dicht.
Ines Spengler erläutert im
Interview, wie sich Kom-
munen Durchblick ver-
schaffen können und wo-
rauf es bei der Bewerbung
ankommt.

Seit 2007 steht der aktuelle
EU-Finanzrahmen. Wohin
entwickelt sich die EU-För-
derpolitik bei Umfang und
Zielsetzungen?

Für die Förderperiode 2007 bis 2013
hat die Europäische Kommission eine Rei-
he von EU-Programmen überprüft. Um ei-
ne größere Effizienz und einen optimalen
Einsatz der finanziellen und Humanres-
sourcen zu erzielen, wurden mehrere
Haushaltslinien zusammengelegt oder neu
strukturiert. Im Fokus der Programme
steht vor allem die Umsetzung der Ziele
der Lissabon-Strategie (Wachstum und
Beschäftigung) sowie der Ziele von Göte-
borg (Umwelt und Klima). Getreu dem
Motto „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“
hatte die Kommission gleich nach Beginn
der Förderperiode 2007–2013 im Mai
2007 den vierten Bericht über den wirt-
schaftlichen und sozialen Zusammenhalt
vorgelegt und somit die Diskussion über
die Zukunft der europäischen Kohäsions-
politik nach 2013 eingeleitet. Mitglieds-
staaten und die Öffentlichkeit konnten ihre
Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge
einreichen. Die Kommission hat vor kur-

zem im fünften Kohäsionsbe-
richt die Ergebnisse der Kon-
sultation zusammengefasst
und wird nun ihre Reformvor-
schläge konkretisieren.

In welchen Bereichen stellt
die EU den Kommunen der-
zeit Fördermittel bereit?

Das Spektrum ist sehr um-
fassend. Eine abschließende
Aufzählung würde mehrere
Seiten füllen. Deshalb seien
an dieser Stelle – neben der
Förderung durch Struktur-
fondsmittel, die national ver-

waltet werden – die gängigsten Bereiche
genannt: Hierzu zählt die Unterstützung
bei der Durchführung von gemeinsamen
EU-Projekten in den Bereichen Städtepart-
nerschaften, Bildung, Kultur, Jugend, Um-
welt oder Verkehr. Aber auch im Bereich
der Kooperation mit Drittländern können
kommunale Projekte gefördert werden. 

Wie können Kommunen sich einen Über-
blick über die verschiedenen und für sie
geeigneten Programme verschaffen?

Das Problem ist eigentlich nicht, dass
es zu wenig Information gibt – ganz im
Gegenteil: Mittlerweile gibt es eine Über-
flutung mit Informationsangeboten, aus
denen es die passenden auszuwählen gilt.
Der klassische Weg ist, sich über die Auf-
rufe im Amtsblatt der EU zu informieren.
Da dort aber nicht alle Aufrufe veröffent-
licht werden, empfiehlt es sich, regelmä-
ßig einen Blick auf die Website der jewei-
ligen Generaldirektion (GD) zu werfen.

Die GDs bieten auch häufig Newsletter an,
deren Abonnement sich empfiehlt.

Aufgeschlossenheit gegenüber dem In-
ternet ist mittlerweile Voraussetzung, um
einen guten  Wissensstand zu haben. Denn
die Kommission nutzt in allererster Linie
das Internet zur Verbreitung ihrer Informa-
tionen. Will man sich über Fördermöglich-
keiten der EU informieren, muss man sich
damit abfinden, dass die Unterlagen zu
Ausschreibungen wie Leitfäden, Arbeits-
programme und Antragsformulare dort zu
beziehen sind. Zwar können Antragsunter-
lagen nach wie vor auch postalisch ange-
fordert werden; die Informationspolitik
der Kommission lässt aber deutlich erken-
nen, dass sie das Internet als ihre Haupt-
plattform nutzt. Eine weitere Hilfestellung
bieten Informationsveranstaltungen, die
auf europäischer, aber auch nationaler
Ebene durchgeführt werden. Auf kommu-
naler Ebene bietet der RGRE seinen Mit-
gliedern mit aktuellen Programminfos,
Förderbriefen und regelmäßigen Treffen
der kommunalen EU- und Förderreferen-
ten eine Informations- und Austauschplatt-
form im Bereich der EU-Fördermittel.

Wie kommen Kommunen am besten an
EU-Fördermittel? 

Grundsätzlich muss eines klar sein: Zu-
schüsse aus Brüssel sind nicht dafür ge-
dacht, kommunale Haushaltslöcher zu
stopfen, sondern sie sollen engagierte
Partner aus unterschiedlichen Sektoren
und verschiedenen Ländern Europas an ei-
nen Tisch bringen, um gemeinsam Projek-
te zu entwickeln, von denen – im Idealfall
– der gesamte europäische Raum profitiert

und deren Ergebnisse sich auf andere Län-
der übertragen lassen. In den Leitfäden zu
den Aufrufen wird in der Regel ein An-
sprechpartner benannt. Mehr und mehr
geht die Kommission auch dazu über, so-
genannte Nationale Kontaktstellen einzu-
richten. Dies stellt für die Beratung auf na-
tionaler Ebene eine große Erleichterung
dar, vor allem in sprachlicher Hinsicht.

Welche Ratschläge geben Sie Kommunen,
die sich um Fördermittel bewerben?

Warten Sie nicht auf die Ausschreibun-
gen der einzelnen Programme! Ihnen blei-
ben nach der Veröffentlichung eines Auf-
rufs oft nicht mehr als vier bis sechs Wo-
chen Zeit, um eine Projektidee zu konzi-
pieren, Partner zu finden und den Antrag
zu verfassen. Besser ist es, sich im Vorfeld
einen Überblick über alle Förderprogram-
me zu verschaffen und rechtzeitig ein Pro-
jekt zu entwickeln. Erscheint dann der
Aufruf im Amtsblatt der EU oder auf der
Homepage der jeweiligen GD, stehen Sie
schon in den Startlöchern und können Ih-
ren Wettbewerbsvorteil nutzen.

Seien Sie innovativ und konkret: Die
Kommission will in der Regel Projekte
fördern, die modellhaft und innovativ sind.
Bestenfalls entwickeln Sie Modelle und
Maßnahmen, die in ganz Europa bahnbre-
chende Erkenntnisse zutage fördern. Aber
auch, wenn das nicht möglich ist, sind ihre
Projekte förderfähig. Sie müssen nur auf-
zeigen, dass Ihr Vorhaben in Ihrer Region
oder Kommune innovativ ist. 

Beschreiben Sie Ihre Maßnahme kon-
kret und verständlich. Niemand wird in
Brüssel zum Telefonhörer greifen und sich

bei unklaren Formulierungen noch einmal
erkundigen. Wichtig ist den Entscheidern
in Brüssel immer auch die Messbarkeit Ih-
rer Maßnahmen. Sie sollten also nicht nur
beschreiben, welche Ergebnisse Sie errei-
chen wollen, sondern auch, wie man diese
Ergebnisse messen kann.

Achten Sie bei der Partnersuche auch,
aber nicht nur auf inhaltliche Übereinstim-
mungen. Oftmals legt die Kommission bei
der Auswahl ihrer Projekte Wert auf eine
geographische Ausgewogenheit. Fragen
Sie nach, welche Partner wenig im Projekt
vertreten sind. Erfahren Sie z.B., dass es
keine Luxemburger im Programm gibt,
versuchen Sie unbedingt entsprechende
Kontakte aufzubauen. Die Beteiligung von
Partnern aus den neuen Mitgliedsstaaten
wird besonders gern gesehen.

Frau Spengler, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Die Fragen stellte Friederike Wehnert.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

EU-Fördermittel für innovative Kommunen
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Ines Spengler, Rat der 
Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE)/Deutsche
Sektion

Stärker als bislang will die EU-Kom-
mission umweltpolitische Ziele durch
die Beschaffungspolitik der öffentli-
chen Hand verfolgen. Aus Brüssel ka-
men dazu jüngst eine Richtlinie über
die Förderung energieeffizienter
Straßenfahrzeuge und eine Mitteilung
zum „Umweltorientierten öffentlichen 
Beschaffungswesen“ für alle Vergabe-
verfahren.

Von Jan S. Voßwinkel und 
Dr. Götz Reichert

Der öffentliche Sektor in der EU gibt
jährlich etwa 16 Prozent des EU-

Bruttoinlandsprodukts für Waren und
Dienstleistungen aus. Die öffentliche
Hand kann diese Nachfragemacht nutzen,
um Märkte zu beeinflussen und somit be-
stimmte Politikziele zu verfolgen. So kön-
nen öffentliche Auftraggeber in Deutsch-
land nach geltendem Recht ihre Fahrzeug-
flotte mit umweltfreundlichen Fahrzeugen
nachrüsten, energiesparende Bürogeräte
kaufen und Ökostrom beziehen – wenn sie
es denn wollen. Auf diese Weise können
sie den umweltpolitischen Wünschen der
Bevölkerung durch ihre Beschaffungspoli-
tik nachkommen. Die EU-Kommission
will Umweltaspekte im öffentlichen Be-
schaffungswesen weiter forcieren.

Effizientere Fahrzeuge
Jüngstes Beispiel hierfür ist die am 22.
Oktober 2008 vom Europäischen Parla-
ment angenommene Richtlinie über die
Förderung sauberer und energieeffizienter
Straßenfahrzeuge. Der ursprüngliche Ent-
wurf sah vor, dass öffentliche Stellen bei
der Beschaffung von Fahrzeugen zwin-
gend die Kosten der CO2- und Schadstoff-
emissionen berechnen und als Vergabekri-
terien einbeziehen müssen. Nach der ent-
schärften Endfassung müssen sie die
Emissionen lediglich berücksichtigen,
z.B. anhand der technischen Spezifikatio-

nen zur Energie- und Umweltleistung des
Fahrzeugs. Damit erlegt die Richtlinie öf-
fentlichen Auftraggebern deutlich geringe-
re Pflichten auf, hat allerdings auch weni-
ger Wirkung auf das Beschaffungswesen –
sieht man vom Bürokratieaufwand ab.

Umfassender Ansatz
Einen umfassenderen Ansatz verfolgt die
Kommission nun in einer Mitteilung vom
16. Juli 2008 zum „umweltorientierten öf-
fentlichen Beschaffungswesen“. Demnach
sollen die Mitgliedsstaaten gewährleisten,
dass in allen öffentlichen Vergabeverfah-
ren für Waren und Dienstleistungen EU-
weit einheitliche Umweltkriterien berück-
sichtigt werden. Zwar hat die Mitteilung
keine unmittelbaren Rechtswirkungen. Sie
zeigt aber, wohin die Reise gehen soll: hin
zu einheitlichen und möglichst rechtsver-
bindlichen Umweltstandards im öffentli-
chen Beschaffungswesen der EU-Mit-
gliedsstaaten. Für Deutschland würde dies
bedeuten, dass Bund, Länder und Kommu-
nen verpflichtet wären, im Vergabewesen
bestimmte Umweltkriterien zu berück-
sichtigen. Die Zielvorgabe der Kommissi-
on lautet, dass bis 2010 die Hälfte aller
Ausschreibungsverfahren umweltorien-
tiert sein soll.

Die EU-Kommission will die Um-
weltstandards nicht im üblichen EU-
Rechtsetzungsverfahren, sondern mit Hil-
fe der sogenannten Methode der offenen
Koordinierung entwickeln und einführen.
Hierbei einigen sich diejenigen Mitglieds-
staaten, die sich beteiligen wollen, freiwil-
lig auf einheitliche Kriterien, die Waren
und Dienstleistungen aufweisen müssen,
um als umweltfreundlich zu gelten. An-
schließend setzen sie diese – möglichst als
rechtsverbindliche Vorgaben – in nationa-
les Recht um. So sollen gemeinsame Um-
weltstandards in zehn Bereichen der öf-
fentlichen Beschaffung vom Bauwesen bis
hin zu Cateringdienstleistungen erarbeitet
werden. Die Kommission hat bereits eini-

ge Standards vorbereitet, die die Mit-
gliedsstaaten nur noch zu übernehmen
brauchen.

Die Kommission will die Fortschritte
bei der Umstellung auf eine umweltorien-
tierte Beschaffungspolitik in den Mit-
gliedsstaaten messen und vergleichen.
Dies soll ihnen als Anreiz dienen, die ge-
meinsamen Umweltstandards in ihre Aus-
schreibungsverfahren einzubeziehen und
ihre Anstrengungen zu verstärken.

Unverbindliche Referenzwerte
Gemeinsame Referenzkriterien können ei-
ne Orientierungshilfe für öffentliche Auf-
traggeber sein. Sie sind als solche auch
nicht zu beanstanden. Eine verpflichtende
Einführung ist aber aus mehreren Gründen
abzulehnen. So ist es problematisch, dass
alle öffentlichen Auftraggeber europaweit
auf dieselben Umweltstandards verpflich-

tet werden sollen. Schließlich können so-
wohl die umweltpolitischen Präferenzen
der Bevölkerung als auch die finanziellen
Möglichkeiten in den verschiedenen Mit-
gliedsstaaten, Regionen und Kommunen
unterschiedlich ausgeprägt sein.

Ein weiterer Grund liegt in der bereits
bestehenden Umweltpolitik. Je besser es
gelingt, durch umweltpolitische Maßnah-
men der EU und der Mitgliedsstaaten um-
weltbezogene Kosten in Preisen auszudrü-
cken – wie etwa durch den Handel mit
Emissionsrechten – oder Umweltschäden
durch Regulierung zu vermindern, desto
weniger ist es nötig, umweltbezogene As-
pekte bei der öffentlichen Auftragsvergabe
zu berücksichtigen, um umweltpolitische
Ziele zu erreichen.

Es ist außerdem keineswegs gesagt,
dass eine umweltorientierte Beschaffungs-
politik immer das kostengünstigste Mittel

ist, um diese Ziele zu erreichen. In einigen
Fällen ist eine vermeintlich umweltorien-
tierte Beschaffung hinsichtlich bestimmter
Ziele sogar vollkommen wirkungslos: So
wird der Bezug von elektrischem Strom
aus regenerativen Quellen gerne mit kli-
mapolitischen Zielen begründet, da hier-
durch der Ausstoß von CO2 reduziert wür-
de. Allerdings wird durch Ökostrom kein
Gramm weniger CO2 in der EU freige-
setzt. Durch den Handel mit Emissions-
rechten ist für alle einbezogenen Unter-
nehmen, und damit auch für alle Strom-
erzeuger, eine Obergrenze der zulässigen
CO2-Emissionen in der EU festgelegt.
Diese wird immer voll ausgeschöpft.
Wenn weniger Emissionsrechte für die
Stromerzeugung eingesetzt werden, wer-
den diese verkauft. Dadurch sinkt ihr
Preis, und es kommt zu einem erhöhten
Ausstoß an anderer Stelle. Das Beziehen
von Ökostrom führt folglich nur zu einer
anderen räumlichen Verteilung der Emis-
sionen, aber zu keiner Senkung. Höheren
Ausgaben stehen keine positiven Klima-
wirkungen gegenüber. Dies widerspricht
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs
mit Steuermitteln. Dazu sollte kein öffent-
licher Auftraggeber verpflichtet werden.

Insgesamt ist die Einführung EU-weit
einheitlicher Umweltstandards im öffentli-
chen Beschaffungswesen nach dem Motto
„One Size fits all“ abzulehnen. Bezeich-
nenderweise möchte sich auch die EU-
Kommission selbst nur dann an solchen
Kriterien orientieren, wenn ihr dies
zweckmäßig erscheint. Dasselbe Maß an
Freiheit sollte sie auch den öffentlichen
Auftraggebern in den Mitgliedsstaaten zu-
gestehen.

EU-Kommission forciert einheitliche Umweltkriterien im öffentlichen Beschaffungswesen

Grüne öffentliche Beschaffung

Jan S. Voßwinkel und Dr. Götz Reichert
sind beide wissenschaftliche Referenten
beim Centrum für europäische Politik
(CEP).
vosswinkel@cep.eu, reichert@cep.eu
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Die EU-Kommission hat eine Richtlinie über die Förderung energieeffizienter Straßenfahrzeuge verab-
schiedet, wonach öffentliche Stellen jetzt bei der Beschaffung von Fahrzeugen die Emissionen 
berücksichtigen müssen. Das von Greenpeace entwickelte Auto Smile hat es schon 1996 gezeigt: 
Die Halbierung des Benzinverbrauchs und des CO2-Ausstoßes ist möglich.

Tipp
Dem interessierten Einsteiger gibt die
Broschüre „Übersicht über die neuen 
Finanzregeln und Fördermittel – 
Möglichkeiten für den Zeitraum 2007-
2013“ einen guten ersten Überblick
(http://ec.europa.eu/budget/library/
publications/financial_pub/pack_
rules_funds_de.pdf) 
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Es gibt einen 

sicheren Weg bei der 

Umstellung auf die DOPPIK führen Sie am besten mit DATEV ein. Schließlich

sind wir nicht nur führend beim Rechnungswe-

sen, sondern auch der Spezialist für ein zukunfts-

weisendes kommunales Finanzmanagement.

Wir begleiten Sie in allen Phasen der Umstellung auf die doppelte Buchführung: 
Mit leistungsstarker Software, einem umfassenden Projektmanagement und in-
dividuellen Serviceangeboten. Und auch anschließend, im laufenden Betrieb ste-
hen wir Ihnen beratend zur Seite. Informieren Sie sich bei Ihrem Steuerberater, 
Ihrem Wirtschaftsprüfer oder unter der Telefonnummer 0800 0114348.
www.datev.de/kommunal

Zukunft gestalten.Gemeinsam.

Zwischen deutschen und polnischen
Kommunen hat sich in den 18 Jahren
seit der Wiedervereinigung vielerorts
eine lebhafte interkommunale Zusam-
menarbeit entwickelt. Mit dem Beitritt
Polens zur EU 2004 hat dieser Prozess
zusätzliche Impulse erhalten. Die Kom-
munen erweisen sich dabei als wichti-
ger Motor des Integrationsprozesses.

Von Dr. Christoph Bergner

In den zurückliegenden Jahren hat es in
der grenznahen deutsch-polnischen Zu-

sammenarbeit entscheidende Fortschritte
gegeben, und der Motor dieser Fortschritte
ist nicht vorwiegend in den Hauptstädten,
sondern in der Kommunalpolitik vor Ort
angesiedelt. Diese Arbeit gilt es auch des-
halb zu würdigen, weil die Grenze entlang
von Oder und Neiße innerhalb der Euro-
päischen Union Besonderheiten aufweist.
Zuerst ist diese über 400 Kilometer lange
Grenze eine vergleichsweise junge Grenze
ohne Traditionen, wie wir sie bei vielen
historischen Grenzverläufen kennen. Sie
ist als Ergebnis des 2. Weltkrieges neu ent-
standen und hat frühere administrative und
Provinzgrenzen eher zerschnitten. Die
zweite Ausgangslage ist, dass in diesem
Raum ein kompletter Austausch der Be-
völkerung stattge-
funden hat. Damit
verschwanden jene
Menschen, die den
jeweils anderen und
seine Lebensweise
kannten und Mittler
zwischen den verschiedenen Kulturen sein
konnten. Das heißt, die Arbeit im grenzna-
hen Bereich geht von schwierigen Aus-
gangslagen aus.

Im Zuge der Wiedervereinigung
Deutschlands wurde die politische Unum-
stößlichkeit dieser jungen Grenze erneut
festgestellt. Mit der deutschen Wiederver-
einigung verschob sich allerdings auch die
Außengrenze der Europäischen Gemein-
schaft um 300 Kilometer nach Osten. Die
damit verknüpften politischen und wirt-
schaftlichen Realitäten führten aufgrund
der inneren Logik der EG, die auf eine
Auflösung der Binnengrenzen abzielt,
zwangsläufig zur Etablierung äußerer
Grenzen. Insofern war es wichtig, dass es
von Anfang an politische Anstrengungen
gab, keine neuen Mauern entstehen zu las-
sen und neue Formen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit zu entwickeln.
Dies begann zuerst punktuell in den
deutsch-polnischen „Zwillingsstädten“
Görlitz/Zgorzelec oder Frankfurt/Slubice
und in den vier „Euroregionen“, deren ers-
te, die Euroregion Neiße, bereits 1991 ge-
gründet wurde. 

Die Förderung von Kooperationen bei
gemeinsamen Herausforderungen in der

Grenzregion liegt dabei in erster Linie im
Kompetenzbereich der Länder, sie werden
allerdings durch den Bund und die Pro-
gramme der Europäischen Gemeinschaft
unterstützt.

Herausforderung Verkehrsinfra-
struktur
Die Bemühungen zur Erhöhung der
Grenzdurchlässigkeit wurden mit dem
Beitritt Polens zur EU 2004 wesentlich
vereinfacht. Beispielsweise sind die Mittel
der Gemeinschaftsinitiative INTERREG
seitdem auch auf polnischer Seite einsetz-
bar. Seit Ende 2007 ist die „Freundschafts-
grenze“ schließlich auch „Schengen-Bin-
nengrenze“, d.h., die Grenze kann grund-
sätzlich an jeder Stelle kontrollfrei über-
schritten werden. Lediglich die Währungs-
grenze besteht weiterhin. Aber wenn es bei
den gegenwärtigen Turbulenzen der Fi-
nanzmärkte keine Rückschläge gibt, dann
wird 2012 auch die Währungsgrenze über-
wunden sein.

Das heißt, die deutsch-polnische Gren-
ze hat sich in den letzten Jahrzehnten von
einer Außengrenze der Gemeinschaft über
einen gemeinsamen Grenzraum am östli-
chen Rand der EU zu einer EU-Binnen-
grenze ohne Grenzkontrollen gewandelt.
Sie ist damit gewiss kein Streitpunkt in

den deutsch-polni-
schen Beziehungen.
Das darf man nie
vergessen. Sie ist
Realität und Gestal-
tungsauftrag, aber
gerade vor diesem

Hintergrund sollte man sich auch der He-
rausforderung und der damit verbundenen
Schwierigkeiten bewusst werden, die in
der grenzüberschreitenden Kooperation
noch zu bearbeiten sind. Wenn wir heute
über Herausforderungen an der deutsch-
polnischen Grenze sprechen, dann in drei-
facher Hinsicht: Erstens war und ist sie bis
heute eine verkehrstechnische Herausfor-
derung. Dabei galt es zuerst, die Zahl der
Grenzübergänge zu erhöhen, um den Er-
fordernissen des transeuropäischen Ver-
kehrs annähernd gerecht zu werden. Ihre
Zahl nahm von 27 im Jahr 1990 auf 43 im
letzten Jahr zu. Mit dem Wegfall der
Grenzkontrollen 2007 wird der grenzüber-
schreitende Verkehr weiter steigen. Die
Verkehrsinfrastruktur und dabei nicht zu-
letzt der interregionale Bahnverkehr und
grenzüberschreitende Busverbindungen
werden daher auch weiterhin ein Thema
bleiben.

120 Städtepartnerschaften
Die zweite Herausforderung ist wirtschaft-
licher Art. Auf der einen Seite ist Polen der
bedeutendste Handelspartner Deutsch-
lands in Mittel- und Osteuropa, während
Deutschland seit vielen Jahren der wich-

tigste Handelspartner Polens ist. Der Han-
delsaustausch erreichte im vergangenen
Jahr ein Rekordvolumen von 60 Milliar-
den Euro. Auf der anderen Seite hat der
Strukturwandel, den wir in der ehemaligen
DDR und in Polen erlebt haben, dazu ge-
führt, dass die Grenzregion von Deindus-
trialisierung gekennzeichnet ist. Diese
Struktur- und Standortbedingungen blei-
ben eine stete Herausforderung. Absehbar
ist aber, dass der Wegfall der Grenzkon-
trollen die Wirtschaftsaktivitäten kleiner
und mittlerer Unternehmen in der Grenz-
region erleichtern wird und dass hier be-
sondere Entwicklungschancen liegen.

Kommen wir schließlich zur kulturel-
len Herausforderung, zur sprachlichen und
kulturellen Kompetenz insbesondere auf
der deutschen Seite. Trotz beachtlicher
Fortschritte, wie dem „Collegium Poloni-
cum“ oder bilingualer Schulen, müssen
wir ein Interesse daran haben, die deutsch-
polnischen Beziehungen zu einer Angele-
genheit breiterer Schichten der Bevölke-
rung zu machen. Um Grenzen überschrei-
ten zu können, bedarf es eines gewissen
Selbstvertrauens. Dieses frühzeitig auszu-
prägen hilft das Deutsch-Polnische Ju-
gendwerk, das einen unbeschwerten Kon-
takt der jungen Generation ermöglicht.
Bisher haben fast 1,8 Millionen Jugendli-
che an den Projekten teilgenommen. Auch
die Städte- und Gemeindepartnerschaften
tragen hierzu bei. Mit 120 Städtepartner-
schaften steht Polen aus deutscher Sicht
bereits an dritter Stelle hinter Frankreich
und Großbritannien. Umgekehrt ist
Deutschland das Land, mit dem polnische
Kommunen die meisten Partnerschaften
eingegangen sind. Von diesem außerge-
wöhnlich dichten Netz zeugen auch die
über 140 polnisch-deutschen Kreispartner-
schaften; mit keinem anderen Staat unter-
hält Deutschland mehr Partnerschaften.

Gerade diese Aktivitäten auf lokaler
und regionaler Ebene sind es, die verhin-
dern, dass „neue Mauern“ entstehen. Denn
wo die bisherigen Grenzen im politischen
und wirtschaftlichen Bereich ihre Funktio-
nen verlieren, besteht die Gefahr, dass sich
„kulturelle Grenzen“ verfestigen. Was zu-
nächst in den deutsch-polnischen „Zwil-
lingsstädten“ begann, hat sich immer mehr
zu einer umfassenderen grenzüberschrei-
tenden Kooperation im Rahmen zivilge-
sellschaftlicher und administrativer Struk-
turen entwickelt. Mit Blick auf die schwie-
rigen Ausgangsbedingungen entsteht an
der deutsch-polnischen Grenze so auch ein
Vorbild für den weiteren europäischen In-
tegrationsprozess.

Der deutsch-polnische Grenzraum – von einer Trennlinie zu einer Klammer Europas

Kommunale Brückenbauer
Seit 1991 arbeiten deut-
sche, tschechische und pol-
nische Kommunen grenz-
überschreitend in der Eu-
roregion Neisse-Nisa-Nysa
zusammen. Gerhard Wat-
terott, Geschäftsführer des
sächsischen Teilverbandes
Euroregion Neisse e.V.,
spricht im Interview über
die künftigen Perspektiven
der Kooperation.

Wie ist die interkommunale
Zusammenarbeit im Dreilän-
dereck Deutschland-Polen-Tschechische
Republik organisiert?

Die Gebietskörperschaften der Region
sind zu nationalen Teilverbänden zusam-
mengeschlossen – auf sächsischer Seite
zum Verband Euroregion Neisse e.V. In
Tschechien haben sich die Städte und Ge-
meinden Nordböhmens zur Euroregion
Nisa zusammengefunden, und auf polni-
scher Seite vereint die Euroregionu Nysa
Gemeinden, Städte und Landkreise in Nie-
derschlesien. Alle Teilverbände zusammen
bilden die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.

Was war der Anlass für die grenzüber-
schreitende interkommunale Zusammen-
arbeit?

Gegründet wurde die Euroregion Neis-
se-Nisa-Nysa 1991. Die Anfänge der Zu-
sammenarbeit mit unseren tschechischen
und polnischen Partnern gehen jedoch zu-
rück bis in die Zeit des Nachwendejahres
1990. Damals war plötzlich eine neue po-
litische Situation erwachsen, die es mög-
lich erscheinen ließ, Angelegenheiten, die
unseren Alltag hier in der Region betrafen,
durch grenzübergreifendes kommunales
Handeln selbst zu gestalten. Hinzu kam,
dass dringender Handlungsbedarf gegeben
war. Die Umweltsituation war katastro-
phal. Wir hatten eine dramatische Ver-
schmutzung der Flüsse und Bäche. Zudem
war die Verkehrsinfrastruktur im Grenz-
raum in einem desolaten Zustand. Grenz-
überschreitende Verbindungen waren
kaum vorhanden.

Konnten Sie alle diese Probleme im Rah-
men der interkommunalen Kooperation
bewältigen?

Es zeigte sich damals bald, dass wir die
meisten Probleme, unter denen die Region
litt, nur mit Hilfe von Außen lösen konn-
ten. Unsere Hoffnung war deshalb von An-
fang an, Unterstützung bei der EU zu fin-
den. Ab 1994/95 standen dann im Rahmen
der Programme PHARE Cross-Boarder
Cooperation und INTERREG Fördermit-
tel zur Verfügung. Mit dieser Unterstüt-
zung konnte hier in der Region einiges be-
wegt werden. Zahlreiche gravierende Pro-
bleme wurden so gelöst. Der Zustand der
Oberflächenfließgewässer etwa verbesser-

te sich stark. Dabei arbeiten
Kommunen auch grenzüber-
schreitend zusammen. Bei-
spielsweise gibt es im Tal der
Mandau heute eine interkom-
munale Kooperation beim
Abwasserwesen. Das Klär-
werk steht auf tschechischem
Gebiet, nimmt aber auch Ab-
wässer aus sächsischen
Grenzorten auf. Zugleich
wird ein Teil der tsche-
chischen Abwässer durch
deutsches Gebiet geleitet.

Wie wirkte sich die EU-Osterweiterung
auf Ihre Zusammenarbeit aus?

Natürlich hat die Euroregion Neisse-
Nisa-Nysa durch den EU-Beitritt von
Tschechien und Polen im Jahr 2004 neue
Impulse erhalten. Insgesamt überwiegt
aber die Kontinuität. Wir haben auch da-
vor schon viele Projekte gemeinsam auf
den Weg gebracht und erfolgreich abge-
schlossen.

Worauf liegt der Fokus Ihrer Arbeit in den
kommenden Jahren?

Unser Hauptziel ist, das hohe touristi-
sche Potential unserer Region zu erschlie-
ßen. Zur Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
zählen u.a. das Riesen- und das Isergebir-
ge, das Lausitzer Bergland, das Böhmi-
sche Paradies und das neue Lausitzer
Seenland. Wir wollen diesen Naturraum
touristisch vernetzen und erhoffen uns da-
von einen wirtschaftlichen Aufschwung
für unsere Region. Ein weiterer Schwer-
punkt unserer Kooperation ist derzeit die
Gefahrenabwehr. Wir harmonisieren die
Einsatzpläne für das Vorgehen bei Kata-
strophen und Großschadensereignissen.

Fördern Sie auch die Begegnung der 
Bürger über die Grenzen hinweg?

Diesem Aspekt haben wir von Beginn
unserer Arbeit an unser besonderes Augen-
merk geschenkt, denn es war und ist die
Grundlage für unsere Zusammenarbeit.
Dabei haben wir allerdings mit ganz er-
heblichen Hürden zu kämpfen. Die histori-
sche Belastung des Miteinanders in dieser
Region ist groß. Hinzu kommt, dass die
Sprachbarrieren hoch sind. Allen Widrig-
keiten zum Trotz lässt sich aber sagen,
dass wir auch hier vorankommen. Zahlrei-
che grenzüberschreitende Initiativen und
Projekte von Sport- und Kulturvereinen,
Feuerwehren u.v.a. belegen dies. Die
Kommunen tragen das Ihre mit gemeinsa-
men Stadtfesten dazu bei.

Herr Watterott, ich bedanke mich für das
Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

„Wir kommen voran“
Im Interview: Gerhard Watterott über die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

Dr. Christoph Bergner ist Parlamentari-
scher Staatssekretär beim Bundesminis-
ter des Innern.
PStB@bmi.bund.de

„Kommunen können
verhindern, dass neue

Mauern entstehen.“
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Gerhard Watterott ist Ge-
schäftsführer der Euroregi-
on Neisse e.V. in Zittau.


